
Aus den G r ü n d e n :
Die Arbeiter-und-Bauern-Macht in der Deutschen 

Demokratischen Republik schützt und festigt die Ent
wicklung der gesunden Ehe und Familie. Nur wenn 
ernstliche Gründe vorliegen, die bedingen, daß die Ehe 
ihren Sinn für die Eheleute und für die Gesellschaft 
verloren hat, ist die Scheidung gerechtfertigt. Bei der 
langjährigen Ehe der Parteien hatte das Gericht die 
beiderseits vorgetragenen Gründe und sonstigen Um
stände besonders eingehend zu untersuchen und zu 
würdigen.

Die mündlichen Verhandlungen mit den Parteien und 
die durchgeführte Beweisaufnahme haben das Gericht 
überzeugt, daß von einer sinnvollen, gesunden Ehe zwi
schen den Parteien keine Rede sein kann. Der Kläger 
hat sich bereits vor über fünf Jahren von der Beklag
ten getrennt, lebt seit dieser Zeit mit einer anderen 
Frau in einem eheähnlichen Verhältnis zusammen und 
hat mit dieser Frau zwei Kinder gezeugt. Die Beklagte 
hat es in dieser langen Zeit nicht verstanden und, wie 
das Gericht in der mündlichen Verhandlung festgestellt 
hat, auch nicht ernsthaft versucht, den Kläger von die
ser Frau zu lösen und für sich zurückzugewinnen.

Diese Tatsachen stellen ernstliche Gründe i. S. des § 8 
EheVO dar und rechtfertigen die Feststellung, daß die 
Ehe der Parteien ihren Sinn für die Eheleute und für 
die Gesellschaft verloren hat. Eine gemeinsame Ent
wicklung der Ehegatten, wie es entsprechend den ge
sellschaftlichen Verhältnissen in der Deutschen Demo
kratischen Republik die Präambel zur Verordnung über 
Eheschließung und Eheauflösung zum Ausdruck bringt, 
ist unter den vorliegenden Umständen zwischen den 
Parteien nicht mehr möglich und auch nicht mehr zu 
erwarten.

Von dieser Beurteilung ausgehend, hat das Gericht 
geprüft, ob die Folgen der Scheidung für die Beklagte 
eine unzumutbare Härte bedeuten.

Die Prüfung dieser Frage kann sich nicht nur auf 
finanzielle Folgen beschränken, etwa in der Richtung, 
ob eine Scheidung für die Beklagte unzumutbare mate
rielle Nachteile mit sich bringen könnte. Der Senat 
vertritt vielmehr den Standpunkt, daß auch, und zwar in 
erster Linie, das Verhalten der Beklagten und das ge
genseitige Verstehen beider Parteien während der gan
zen Ehe entscheidend dafür ist, ob die Folgen einer 
Scheidung für die Beklagte eine unzumutbare Härte 
bedeuten, oder ob ihr diese Folgen auf Grund ihres 
eigenen Verhaltens während der Ehe zugemutet werden 
können.

Hierzu ist folgendes festzustellen:
Bereits 1950 mußte die Beklagte entsprechend ihrer 

eigenen Aussage der Zeugin A. gegenüber einräumen, 
daß erhebliche Differenzen, verbunden mit Tätlichkei
ten, zwischen ihr und dem Kläger bestanden haben. 
Sie schildert diese Auseinandersetzungen dahingehend, 
daß es manchmal bald Mord und Totschlag gegeben 
habe. Auch das Verhalten der Beklagten während der 
Gefangenschaft des Klägers läßt eine lieblose Einstel
lung und eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Kläger erkennen. Sie hat zwar entsprechend ihrer eige
nen Aussage die vom Kläger erhaltenen Briefe regel
mäßig beantwortet; die Antwortschreiben will sie aber 
zum Teil zerrissen oder verbrannt haben, während sie 
einige Briefe bestimmt zur Post gegeben haben will. 
Der Kläger behauptet demgegenüber, im Gegensatz zu 
den übrigen Mitgefangenen während seiner Gefangen
schaft nicht einen Brief von der Beklagten erhalten zu 
haben. Die Beklagte konnte keinen glaubhaften Grund 
für ihr zwischen Ehegatten nicht übliches Verhalten 
angeben, so daß das Gericht nur die oben genannten 
Schlußfolgerungen ziehen kann. Ihr gleichgültiges Ver
halten gegenüber dem Kläger kam auch in der münd
lichen Verhandlung wiederholt dadurch zum Ausdruck, 
daß sie auf Befragen durch das Gericht erklärte, von 
der Ehe nichts mehr zu erwarten. Die Beklagte hat 
dabei sinngemäß zum Ausdruck gebracht, daß ihr am 
Kläger selbst wenig gelegen sei, aus Gründen der Ver
sorgung müsse sie aber auf Klagabweisung 'bestehen, 
auch wenn sich an der bestehenden langfristigen Tren
nung nichts ändere. Diese dem Gericht gegenüber abge
gebenen Erklärungen lassen auch die Aussage der Zeu
gin Z. glaubhaft erscheinen, der die Beklagte gesagt

haben soll, sie sei froh, den alten Kerl — den Kläger 
— los zu sein. Ihr — der Beklagten — käme es in der 
Hauptsache auf den regelmäßigen Unterhalt an.

Diese Gesichtspunkte haben das Gericht überzeugt, 
daß die Beklagte ihre Ehe zumindest seit 1945 in erster 
Linie als ein Versorgungsinstitut ansieht, wobei es ihr 
ziemlich gleichgültig ist, ob der Kläger mit einer an
deren Frau zusammenlebt und Kinder zeugt. Sie erach
tete es nicht für notwendig, eheliche Intimitäten für 
sich zu behalten. Nach ihren eigenen Aussagen hat sie 
mehreren Personen die starke geschlechtliche Inan
spruchnahme durch den Kläger geschildert und dabei 
zum Ausdruck gebracht, daß sie dadurch körperlich rui
niert worden sei.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der nicht be
strittene starke Geschlechtstrieb des Klägers einerseits 
und eine gewisse Abneigung der Beklagten andererseits 
bereits vor 1945 zu einem Nebeneinanderherleben ohne 
innere Bindung geführt haben. Sinngemäß hat die Be
klagte dies anläßlich der amtsärztlichen Untersuchung 
selbst zum Ausdruck gebracht, wie aus dem schrift
lichen Untersuchungsbefund zu ersehen ist. Dieses Ne
beneinanderleben spiegelte sich in dem vorstehend dar
gelegten Verhalten der Beklagten wider und führte 
bereits vor mindestens 10 Jahren zu einer Gleichgültig
keit ihrerseits gegenüber dem Kläger, die sich nach und 
nach bis zu ihrer nunmehrigen negativen Einstellung 
zu ihrer Ehe steigerte, während andererseits der Kläger 
sich von der Beklagten für alle sichtbar löste, indem er 
sich einer anderen Frau zuwandte.

Die Folgen der vom Kläger erstrebten Scheidung kön
nen daher nach Auffassung des Senats unter Beachtung 
ihres dargestellten Verhaltens nicht als unzumutbare 
Härte für die Beklagte i. S. des § 8 EheVO gewertet 
werden. Beide Parteien haben durch ihr Verhalten 
dazu beigetragen, daß ihre Ehe trotz ihrer langen Dauer 
geschieden werden muß.

Der nach § 13 EheVO von der Beklagten erhobene 
Unterhaltsanspruch ist für die gesetzlich zulässige Dauer 
von zwei Jahren begründet. Die Beklagte ist auf Grund 
des amtsärztlichen Untersuchungsbefundes praktisch 
erwerbsunfähig. Ihr hohes Alter und die Tatsache, daß 
sie abgesehen von einer eventuellen Zusatzrente keiner
lei Rentenansprüche stellen kann, rechtfertigen die dem 
Kläger auferlegte Verpflichtung sowohl zeitlich als auch 
der Höhe nach.

(Mitgeteilt von Heinz Hofmann,
Oberrichter am Bezirksgericht Dresden) 

A n m e r k u n g  :
Die vorstehend abgedruckten zwei Urteile sind be

sonders instruktiv, weil sie das Problem der „alten 
Ehen“ behandeln. Es ist anzuerkennen, daß sich das 
Bezirksgericht mit den dabei auftretenden Schwierig
keiten sorgfältig und im allgemeinen befriedigend aus
einandergesetzt hat. Das Gericht hat ersichtlich die vom 
Gesetz geforderte eingehende Untersuchung auf die 
Gesamtentwicklung der Ehen erstreckt und die Ur
sachen zu klären versucht, die dazu geführt haben, daß 
die anfänglich gesunden Ehen im Laufe der Jahre 
mehr und mehr zerfallen sind. Wenn es dabei in den 
beiden Fällen zu entgegengesetzten Ergebnissen gelangt 
ist, so wird das in übersichtlicher Darstellung über
zeugend begründet.

Gleichwohl aber ist die Methode dieser Begründung 
nicht frei von Bedenken, auf die hingewiesen werden 
muß. Das Bezirksgericht stellt in beiden Fällen fest, daß 
für eine Scheidung der Ehe ernstliche Gründe vor
liegen und daß die Ehe ihren Sinn für die Eheleute 
und die Gesellschaft verloren hat. Erst nachdem dies 
geschehen ist, prüft es in gesonderter Erörterung 
weiter, ob die sinnlos gewordene Ehe nicht doch auf
rechtzuerhalten sei, weil die Folgen der Scheidung für 
die verklagte Ehefrau eine unzumutbare Härte be
deuten würden. Dabei wird übersehen, daß zwischen 
Abs. 1 Satz 1 des § 8 EheVO, der die ernstlichen Gründe 
und den persönlichen und gesellschaftlichen Wert der 
Ehe behandelt, und dem Satz 2, der sich auf die Zumut
barkeit der Scheidung bezieht, ein untrennbarer Zu
sammenhang besteht, auf den ich unter Ziffer 11 3 
meines auf S. 264 dieses Heftes veröffentlichten Beitrags 
über die Rechtsprechung der Instanzgerichte in Ehe
sachen hingewiesen habe. Dieser Zusammenhang 
erhellt nicht nur aus dem klaren Wortlaut des Gesetzes
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